
Düngung in Nitratgebieten

Mehr als 1,5 % Stickstoff (Gesamt-N) oder 0,5 % Phosphat (P2O5) in der TM.

keine Düngung 

im Herbst zu 

Winterraps, 

Wintergerste 

sowie ZF ohne 

Futternutzung!

3. Sperrzeit für Grünland, Dauergrünland und   Ackerland 

mit mehrjährigem Feldfutterbau bei einer Aussaat bis 

zum Ablauf des 15. Mai

4. Sperrzeit für Festmist von Huf- oder Klauentieren und 

Komposte. 

• Verlängerung der Sperrzeit um 6 Wochen: 1. November -

31. Januar

5. Verbot der Aufbringung von Düngemitteln mit 

wesentlichem Gehalt an Stickstoff im Herbst

• Verbot der Aufbringung von Düngemitteln mit 

wesentlichem Gehalt an Stickstoff im Herbst zu 

Winterraps, Wintergerste sowie Zwischenfrüchte ohne 

Futternutzung.

6. Weitere Begrenzung der Aufbringung flüssiger 

organischer Düngemittel auf Grünland im Herbst

• Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit 

mehrjährigem Feldfutterbau max. 60 kg/ha N

7. Stickstoffdüngung zu Kulturen mit einer Aussaat/Pflanzung 

nach dem 1. Februar

• Eine Aufbringung von Düngemitteln mit wesentlichem Gehalt an 

Stickstoff zu Kulturen mit einer Aussaat oder Pflanzung nach 

dem 1. Februar ist nur zulässig, wenn auf der betroffenen Fläche 

im Herbst des Vorjahres eine Zwischenfrucht angebaut wurde, 

die nicht vor dem 15. Januar umgebrochen wurde.

Ausnahme: Gilt nicht für Flächen mit Vorkulturen die nach 

dem 1. Oktober geerntet wurden, und nicht für Flächen in 

Gebieten, in denen der Niederschlag im langjährigen Mittel 

weniger als 550 mm / m2 und Jahr beträgt (Letzteres ist in 

Baden-Württemberg nicht gegeben).

Ernte
Zwischenfrucht/ 

Begrünung
Bodenbearbeitung Düngung

September
(oder früher)

ZF angebaut nach 15.1.
Düngung bei Ansaat
HF nach 1.2. zulässig

ZF angebaut vor 15.1. Keine Düngung

Keine ZF
Kein Termin 
vorgegeben

Keine Düngung

Oktober
ZF angebaut Düngung bei Ansaat

HF nach 1.2. zulässigKeine ZF

Düngebedarfsermittlung aus www.duengung-bw.de für Körnermais. Im Nitratgebiet ist die 20

Reduzierung für den Schlag in den Kommentaren dargestellt.

1. Verringerung des Stickstoffdüngebedarfs um 20 

Prozent 

• Der Stickstoffdüngebedarf der Flächen, die in 

Nitratgebieten liegen, ist bis zum Ablauf des 31. März 

des laufenden Düngejahres zu einer jährlichen 

betrieblichen Gesamtsumme des 

Stickstoffdüngebedarfs zusammenzufassen und 

aufzuzeichnen, die Gesamtsumme ist um 20 Prozent 

zu verringern und darf bei den 

Düngungsmaßnahmen des Betriebes nicht 

überschritten werden. 

2. Schlagbezogene N-Obergrenze von 170 kg N je ha 

• Nährstoffe aus organischen und organisch-

mineralischen Düngemitteln, einschließlich 

Wirtschaftsdüngern, auch in Mischungen, dürfen nur 

so aufgebracht werden, dass die aufgebrachte 

Menge an Gesamtstickstoff je Schlag bzw. je 

Bewirtschaftungseinheit 170 kg Gesamtstickstoff je 

ha und Jahr nicht überschreitet. 

Merkblätter 

und weitere 

Regelungen 

zur Düngung 

auf der 

Homepage 

des LTZ 

Augustenberg

::
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http://www.duengung-bw.de/

